
 

 

 

 

Nachtrag Nr. 3 zum Prospekt der 

 

Erste Group Bank AG 

für das  

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen 
an Privatkunden 

Dieser Nachtrag (der "Nachtrag") stellt einen Nachtrag zum Prospekt gemäß Art 16 (1) der Richtlinie 2003/71/EG (die "EU-
Prospekt-Richtlinie") und Art 13.1 von Kapitel 1 Teil II des luxemburgischen Gesetzes über Wertpapierprospekte (loi relative aux 
prospectus pour valeurs mobilières) (das "Prospektgesetz") dar und ergänzt den Prospekt vom 14.7.2011 (der "Original 
Prospekt"), den ersten Nachtrag vom 11.10.2011 und den zweiten Nachtrag vom 31.10.2011 (zusammen mit dem Original Prospekt, 
der "Prospekt") für das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") an Privatkunden (das 
"Programm") der Erste Group Bank AG (die "Emittentin" oder die "Erste Group Bank") und sollte gemeinsam mit dem Prospekt 
gelesen werden. 

Der Original Prospekt wurde am 14.7.2011 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums 
Luxemburg ("Luxemburg") in ihrer Eigenschaft als für die Billigung des Original Prospekts zuständige Behörde gemäß dem 
Prospektgesetz gebilligt. 

Dieser Nachtrag wurde bei der CSSF als zuständige Behörde gemäß dem Prospektgesetz zur Billigung eingereicht. Dieser Nachtrag 
wurde bei der Wiener Börse, die das Programm zum Amtlichen Handel und zum Geregelten Freiverkehr zugelassen hat, eingereicht. 
Dieser Nachtrag wurde in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "www.erstegroup.com" und auf der Website der 
Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg) unter "www.bourse.lu" veröffentlicht. Papierversionen dieses Nachtrags sind kostenlos 
am Sitz der Emittentin, Graben 21, 1010 Wien, Österreich zu den üblichen Geschäftszeiten erhältlich. Die Emittentin hat die CSSF 
ersucht, den zuständigen Behörden der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland eine Bescheinigung über die 
Billigung zu übermitteln, aus der hervorgeht, dass dieser Nachtrag gemäß der EU-Prospekt-Richtlinie und dem Prospektgesetz 
erstellt wurde. 

Begriffe, die im Prospekt definiert sind, haben in diesem Nachtrag dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. 

Dieser Nachtrag stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Schuldverschreibungen noch eine Einladung, ein Angebot zum 
Kauf von Schuldverschreibungen zu stellen, dar. 

Soweit es Abweichungen zwischen (a) einer Aussage in diesem Nachtrag oder einer Aussage, die durch diesen Nachtrag per 
Verweis in den Prospekt aufgenommen wurde und (b) einer anderen Aussage im Prospekt oder einer Aussage, die durch Verweis in 
den Prospekt aufgenommen wurde, gibt, geht die in (a) erwähnte Aussage vor. 

Soweit in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gab es keine wichtigen neuen Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten 
oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des Prospekts aufgetreten 
sind bzw festgestellt wurden. 

 

Gemäß Art 16 der EU-Prospekt-Richtlinie und Art 13.2 des Kapitels 1 von Teil II des Prospektgesetzes haben Anleger, die 
den Erwerb oder eine Zeichnung von Schuldverschreibungen nach dem Eintritt eines Umstandes, einer Unrichtigkeit oder 
Ungenauigkeit, die in diesem Nachtrag beschrieben sind, aber vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags zugesagt haben, 
das Recht ihre Zusagen innerhalb einer Frist von zwei Bankarbeitstagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags 
zurückzuziehen. 
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Dieser Nachtrag ist kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Verkauf der Schuldverschreibungen an Personen in Ländern, in denen ein 
solches Angebot oder eine Aufforderung ein Angebot zu stellen unrechtmäßig wäre. Die 
Aushändigung dieses Nachtrags oder ein Verkauf hierunter bedeuten unter keinen 
Umständen, dass die darin enthaltenen Angaben zu jedem Zeitpunkt nach dem Datum dieses 
Nachtrags zutreffend sind. Insbesondere bedeuten weder die Aushändigung dieses 
Nachtrags noch der Verkauf oder die Lieferung von Schuldverschreibungen, dass sich seit 
dem Datum dieses Nachtrags, oder falls dies früher ist, das Datum auf das sich die 
entsprechende im Nachtrag enthaltene Information bezieht, keine nachteiligen Änderungen 
ergeben haben oder Ereignisse eingetreten sind, die zu einer nachteiligen Änderung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin oder ihrer Tochter- und 
Beteiligungsunternehmen als Gesamtes (zusammen die "Erste Group") führen oder führen 
können. Dies gilt ungeachtet der Verpflichtung der Emittentin, jeden wichtigen neuen 
Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im 
Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Schuldverschreibungen beeinflussen 
könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des 
öffentlichen Angebots oder, wenn diese früher eintritt, der Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt auftreten bzw. festgestellt werden, in einem Nachtrag zum Prospekt 
bekannt gemacht zu machen.  

Die in diesem Nachtrag enthaltenen Angaben wurden durch die Emittentin und etwaigen 
anderen in diesem Nachtrag angegebenen Quellen zur Verfügung gestellt. Die 
Vervielfältigung und Verbreitung der Informationen zu einem anderen Zweck als dem Erwerb 
der Schuldverschreibungen ist unzulässig. Keine Person ist berechtigt, Angaben zu dem 
Angebot von unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen zu machen oder 
Erklärungen zu diesem Angebot abzugeben, die nicht in dem durch diesen Nachtrag 
ergänzten Prospekt enthalten sind. Falls derartige Angaben gemacht oder Erklärungen 
abgegeben werden, darf nicht davon ausgegangen werden, dass diese von der Emittentin 
genehmigt wurden. Informationen oder Zusicherungen, die im Zusammenhang mit dem 
Angebot, der Zeichnung oder dem Verkauf der Schuldverschreibungen gegeben werden und 
die über die in dem um diesen (und allfällige weitere) Nachtrag(Nachträge) ergänzten 
Prospekt enthaltenen Angaben hinausgehen, sind ungültig. 

Die Angaben in dem durch diesen Nachtrag ergänzten Prospekt sind nicht als rechtliche, 
wirtschaftliche oder steuerliche Beratung auszulegen. Es wird jedem Anleger ausdrücklich 
empfohlen, vor dem Erwerb von Schuldverschreibungen eigene Berater zu konsultieren. 
Anleger sollten eine eigenständige Beurteilung der rechtlichen, steuerlichen, finanziellen und 
sonstigen Folgen der mit dem Erwerb der Schuldverschreibungen verbundenen Risiken 
durchführen.  

Die Schuldverschreibungen wurden und werden weder gemäß dem Securities Act registriert 
werden und noch von irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den 
anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada, Japan oder dem 
Vereinigten Königreich registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder 
auf Rechnung von U.S. Personen oder andere Personen, die in Australien, Kanada, Japan 
oder den Vereinigten Staaten ansässig sind angeboten oder verkauft werden.  

 



 

 3 

Die folgenden wichtigen neuen Umstände (gemäß Art 16 (1) der EU-Prospekt-Richtlinie und 
Art 13.1 des Kapitels 1 von Teil II des Prospektgesetzes) betreffend die im Prospekt 
angegebenen Informationen wurden der Emittentin bekannt, die die Beurteilung der 
Schuldverschreibungen beeinträchtigen könnten: 

Am 30.3.2012 wurde der geprüfte konsolidierte Jahresabschluss der Emittentin für das 
Geschäftsjahr, das am 31.12.2011 geendet hat, veröffentlicht. Nach Auffassung der 
Emittentin enthält diese Information wichtige neue Umstände, die die Beurteilung der 
Schuldverschreibungen beeinträchtigen könnten, weshalb sie wie folgt in den Prospekt 
aufgenommen werden: 

1. Jahresabschluss 2011 

Im Kapitel "Durch Verweis aufgenommene Dokumente" ab Seite 7 des Original Prospekts 
wird in der Tabelle der durch Verweis in den Prospekt aufgenommenen Finanzinformationen 
vor dem Abschnitt mit der Überschrift "Ungeprüfter konsolidierter Bericht der Emittentin für 
das erste Quartal, das am 31.3.2011 geendet hat" der folgende neue Abschnitt aufgenommen 
und der unmittelbar unter der Tabelle stehende Absatz durch den unten nachfolgenden 
ersetzt: 

"Geprüfter konsolidierter Jahresabschluss der Emittentin 
für das Geschäftsjahr, das am 31.12.2011 geendet hat –
Jahresabschluss 2011 (dem Geschäftsbericht entnommen) 

 

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 

Konsolidierte Bilanz 

Konsolidierte Kapitalveränderungsrechnung 

Geldflussrechnung 

Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss 

Bericht der Abschlussprüfer 

86 - 87 

88 

89 - 90 

91 

92 - 210 

211 - 212 

 

Der Klarheit halber wird darauf hingewiesen, dass die Teile des Jahresabschlusses 2009, 
2010 und 2011, des Quartalsberichts 2011 sowie des Halbjahresberichts 2011 und des 
Quartalsberichts zum dritten Quartal 2011, die nicht ausdrücklich in den Tabellen oben 
angeführt sind, nicht durch Verweis in diesen Prospekt einbezogen sind. Diese nicht durch 
Verweis in den Prospekt einbezogenen Informationen, sind entweder für die Anleger nicht 
relevant oder bereits an anderer Stelle im Prospekt enthalten." 

Die durch Verweis in den Prospekt einbezogenen Dokumente sind auf der Website der 
Emittentin unter "www.erstegroup.com" und auf der Website der Luxemburger Börse unter 
"www.bourse.lu" und, sofern die Schuldverschreibungen entsprechend den in den 
Konditionenblättern enthaltenen Vorgaben an einer anderen als der Wiener und/oder 
Luxemburger Börse zugelassen werden, auf der Website dieser Börse erhältlich. 

2. Besteuerung 

Mit 1.4.2012 traten wesentliche gesetzliche Änderungen bei der steuerlichen Behandlung von 
Finanzinstrumenten in Österreich in Kraft. Aus diesem Grund sind die im Original Prospekt 
enthaltenen Informationen zu österreichischen Steuerthemen teilweise nicht mehr korrekt und 
werden wie folgt ersetzt: 

Der auf Seite 107 des Original Prospekts beginnende erste Teil mit der Überschrift 
"Österreich" des Kapitels "Besteuerung", der auf Seite 111 des Original Prospekts über der 
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Überschrift "Deutschland" endet, wird gänzlich gelöscht und durch den folgenden Text 
ersetzt: 

"Österreich 

Dieser Abschnitt zur Besteuerung enthält eine kurze Zusammenfassung des Verständnisses 
der Emittentin betreffend einige wichtige Grundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, 
dem Halten und der Veräußerung der Schuldverschreibungen in der Republik Österreich 
bedeutsam sind. Die Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche 
Überlegungen vollständig wiederzugeben und geht auch nicht auf besondere Sachverhalts-
gestaltungen ein, die für einzelne potenzielle Anleger von Bedeutung sein können. Die 
folgenden Ausführungen sind genereller Natur und hierin nur zu Informationszwecken 
enthalten. Diese Ausführungen sollen keine rechtliche oder steuerliche Beratung darstellen 
und auch nicht als solche ausgelegt werden. Des Weiteren nimmt diese Zusammenfassung 
nur auf solche Investoren Bezug, die in Österreich der unbeschränkten Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerpflicht unterliegen. Sie basiert auf den derzeit gültigen österreichischen 
Steuergesetzen, der bisher ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung sowie den 
Richtlinien der Finanzverwaltung und deren jeweiliger Auslegung, die alle Änderungen 
unterliegen können. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die 
beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen. Potenziellen Käufern der Schuld-
verschreibungen wird empfohlen, wegen der steuerlichen Folgen des Kaufs, des Haltens 
sowie der Veräußerung der Schuldverschreibungen ihre rechtlichen und steuerlichen Berater 
zu konsultieren. Das steuerliche Risiko aus den Schuldverschreibungen trägt der Käufer. Im 
Folgenden wird angenommen, dass die Schuldverschreibungen an einen in rechtlicher und 
tatsächlicher Hinsicht unbestimmten Personenkreis angeboten und nach dem 31. März 2012 
erworben werden. 

Allgemeine Hinweise 

Natürliche Personen, die in Österreich einen Wohnsitz und/oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, unterliegen mit ihrem Welteinkommen der Einkommensteuer in Österreich 
(unbeschränkte Einkommensteuerpflicht). Natürliche Personen, die weder Wohnsitz noch 
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben, unterliegen nur mit bestimmten Inlands der 
Steuerpflicht in Österreich (beschränkte Einkommensteuerpflicht). 

Körperschaften, die in Österreich ihre Geschäftsleitung und/oder ihren Sitz haben, unterliegen 
mit ihrem gesamten Welteinkommen der Körperschaftsteuer in Österreich (unbeschränkte 
Körperschaftsteuerpflicht). Körperschaften, die in Österreich weder ihre Geschäftsleitung 
noch ihren Sitz haben, unterliegen nur mit bestimmten Inlandseinkünften der Steuerpflicht in 
Österreich (beschränkte Körperschaftsteuerpflicht). 

Sowohl in Fällen der unbeschränkten als auch der beschränkten Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerpflicht in Österreich kann Österreichs Besteuerungsrecht durch Doppel-
besteuerungsabkommen eingeschränkt werden. 

Einkommensbesteuerung von Schuldverschreibungen 

Mit der Verabschiedung des Budgetbegleitgesetzes 2011 beabsichtigte der österreichische 
Gesetzgeber eine umfassende Neuordnung der Besteuerung von Finanzinstrumenten, vor 
allem von Substanzgewinnen. Gemäß der Neufassung des § 27 Abs 1 EStG gelten als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen: 

 Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs 2 EStG, dazu gehören 
Dividenden und Zinsen; 

 Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen gemäß § 27 Abs 3 EStG, dazu gehören 
Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von Wirtschafts-
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gütern, deren Erträge Einkünfte aus der Überlassung von Kapital sind, einschließlich 
Einkünfte aus Nullkuponanleihen und Stückzinsen; und 

 Einkünfte aus Derivaten gemäß § 27 Abs 4 EStG, dazu gehören Differenzausgleiche, 
Stillhalterprämien und Einkünfte aus der Veräußerung oder sonstigen Abwicklung von 
Termingeschäften wie Optionen, Futures und Swaps sowie sonstigen derivativen Finanz-
instrumenten wie Indexzertifikaten. 

Auch die Entnahme und das sonstige Ausscheiden der Schuldverschreibungen aus einem 
Depot gelten als Veräußerung (außer die Übertragung auf ein anderes Depot führt für sich 
nicht zum Verlust des Besteuerungsrechtes der Republik Österreich im Verhältnis zu anderen 
Staaten und es werden bestimmte in § 27 Abs 6 Z 1 lit a EStG genannte Meldungen 
gemacht). 

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die Schuldverschreibungen 
in ihrem Privatvermögen halten, unterliegen gemäß § 27 Abs 1 EStG mit den Einkünften aus 
Kapitalvermögen daraus der Einkommensteuer. Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen – 
das sind im Allgemeinen Einkünfte, die über eine inländische auszahlende oder depot-
führende Stelle ausbezahlt werden – unterliegen der Kapitalertragsteuer (KESt) von 25 %. 
Über den Abzug von KESt hinaus besteht keine Einkommensteuerpflicht (Endbesteuerung 
nach § 97 Abs 1 EStG). Ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen müssen in der 
Einkommensteuererklärung des Anlegers angegeben werden und unterliegen einer 
Besteuerung mit dem Sondersteuersatz von 25 %. In beiden Fällen besteht auf Antrag die 
Möglichkeit, dass sämtliche dem Steuersatz von 25 % unterliegenden Einkünfte zum 
niedrigeren progressiven Einkommensteuertarif veranlagt werden (Regelbesteuerungsoption 
gemäß § 27a Abs 5 EStG). Gemäß § 27 Abs 8 EStG ist der Ausgleich von Verlusten aus 
Kapitalvermögen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten möglich. Negative 
Einkünfte, die dem Sondersteuersatz von 25 % unterliegen, können nicht mit Einkünften 
ausgeglichen werden, die dem progressiven Einkommensteuersatz unterliegen (dies gilt auch 
bei Inanspruchnahme der Regelbesteuerungsoption). Weiters ist ein Verlustausgleich 
zwischen negativen Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen bzw Derivaten und 
Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten sowie 
Zuwendungen von Privatstiftungen oder ausländischen Stiftungen oder sonstigen 
Vermögensmassen, die mit einer Privatstiftung vergleichbar sind, nicht zulässig. 

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die Schuldverschreibungen 
in ihrem Betriebsvermögen halten, unterliegen gemäß § 27 Abs 1 EStG mit den Einkünften 
aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer. Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen (wie 
oben beschrieben) unterliegen der KESt von 25 %. Während die KESt Endbesteuerungs-
wirkung bezüglich Einkünften aus der Überlassung von Kapital entfaltet, müssen Einkünfte 
aus realisierten Wertsteigerungen und Einkünfte aus Derivaten in der Einkommensteuer-
erklärung des Anlegers angegeben werden (nichtsdestotrotz Sondersteuersatz von 25 %). 
Ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen müssen immer in der Einkommensteuer-
erklärung des Anlegers angegeben werden (Sondersteuersatz von 25 %). In beiden Fällen 
besteht auf Antrag die Möglichkeit, dass sämtliche dem Steuersatz von 25 % unterliegenden 
Einkünfte zum niedrigeren progressiven Einkommensteuertarif veranlagt werden (Regel-
besteuerungsoption gemäß § 27a Abs 5 EStG). Gemäß § 6 Z 2 lit c EStG sind 
Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und Verluste aus der Veräußerung, Einlösung 
und sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern und Derivaten iSd § 27 Abs 3 und 4 EStG, 
die dem Sondersteuersatz von 25 % unterliegen, vorrangig mit positiven Einkünften aus 
realisierten Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten sowie mit 
Zuschreibungen solcher Wirtschaftsgüter zu verrechnen. Ein verbleibender negativer 
Überhang darf nur zur Hälfte ausgeglichen werden. 

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften unterliegen mit den Zinsen 
aus den Schuldverschreibungen einer Besteuerung von 25 %. Inländische Einkünfte aus 
Kapitalvermögen (wie oben beschrieben) unterliegen der KESt von 25 %, die auf die Körper-
schaftsteuer angerechnet werden kann. Unter den Voraussetzungen des § 94 Z 5 EStG 
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kommt es von vornherein nicht zum Abzug von KESt. Einkünfte aus der Veräußerung der 
Schuldverschreibungen unterliegen der Körperschaftsteuer von 25 %. Verluste aus der 
Veräußerung der Schuldverschreibungen sind grundsätzlich mit anderen Einkünften 
ausgleichsfähig. 

Privatstiftungen nach dem PSG, welche die Voraussetzungen des § 13 Abs 3 und 6 KStG 
erfüllen und Schuldverschreibungen im Privatvermögen halten, unterliegen mit Zinsen, 
Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen und Einkünften aus Derivaten der Zwischen-
besteuerung von 25 %. Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen (wie oben beschrieben) 
unterliegen der KESt von 25 %, die auf die anfallende Steuer angerechnet werden kann. 
Unter den Voraussetzungen des § 94 Z 12 EStG kommt es nicht zum Abzug von KESt. 

Ab 1. Jänner 2013 ist die österreichische depotführende Stelle gemäß § 93 Abs 6 EStG 
verpflichtet, unter Einbeziehung aller bei ihr geführten Depots negative Kapitaleinkünfte 
automatisch mit positiven Kapitaleinkünften auszugleichen (für den Zeitraum vom 1. April 
2012 bis zum 31. Dezember 2012 bestehen Übergangsbestimmungen). Negative Einkünfte 
sind dabei in erster Linie mit zeitgleich oder zu einem späteren Zeitpunkt erzielten positiven 
Einkünften auszugleichen. Ist dies nicht möglich, hat eine Gutschrift der zu einem früheren 
Zeitpunkt auf positive Einkünfte einbehaltenen KESt zu erfolgen. Kein depotübergreifender 
Verlustausgleich durch die depotführende Stelle erfolgt unter anderem im Fall von 
betrieblichen Zwecken dienenden und treuhändig gehaltenen Depots. Die depotführende 
Stelle hat dem Steuerpflichtigen eine Bescheinigung über den Verlustausgleich gesondert für 
jedes Depot zu erteilen.  

EU-Quellensteuer 

§ 1 EU-Quellensteuergesetz (EU-QuStG) sieht – in Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG des 
Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen – vor, dass Zinsen, die 
eine inländische Zahlstelle an einen wirtschaftlichen Eigentümer, der eine natürliche Person 
ist, zahlt oder zu dessen Gunsten einzieht, der EU-Quellensteuer unterliegen, sofern er 
seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU (oder in bestimmten abhängigen und 
assoziierten Gebieten) hat und keine Ausnahmen vom Quellensteuerverfahren vorliegen. 
Gemäß § 10 EU-QuStG ist die EU-Quellensteuer nicht zu erheben, wenn der wirtschaftliche 
Eigentümer der Zahlstelle eine vom Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedstaats seines 
steuerlichen Wohnsitzes auf seinen Namen ausgestellte Bescheinigung vorlegt, die Name, 
Anschrift, Steuer- oder sonstige Identifizierungsnummer oder in Ermangelung einer solchen 
Geburtsdatum und -ort des wirtschaftlichen Eigentümers, Name und Anschrift der Zahlstelle, 
die Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder in Ermangelung einer solchen das 
Kennzeichen des Wertpapiers enthält. Eine solche Bescheinigung gilt für einen Zeitraum von 
maximal drei Jahren. Seit 1. Juli 2011 beträgt die Quellensteuer 35 %. 

Betreffend die Frage, ob auch Indexzertifikate der EU-Quellensteuer unterliegen, 
unterscheidet die österreichische Finanzverwaltung zwischen Indexzertifikaten mit und ohne 
Kapitalgarantie, wobei eine Kapitalgarantie bei Zusicherung der Rückzahlung eines 
Mindestbetrages des eingesetzten Kapitals oder auch bei der Zusicherung von Zinsen 
besteht. Die genaue steuerliche Behandlung von Indexzertifikaten hängt in weiterer Folge 
vom jeweiligen Basiswert des Indexzertifikats ab. 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Österreich erhebt keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr. 

Bestimmte unentgeltliche Zuwendungen an (österreichische oder ausländische) privatrecht-
liche Stiftungen und damit vergleichbare Vermögensmassen unterliegen jedoch der Stiftungs-
eingangssteuer nach dem Stiftungseingangssteuergesetz. Eine Steuerpflicht entsteht, wenn 
der Zuwendende und/oder der Erwerber im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den 
gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich haben. 
Ausnahmen von der Steuerpflicht bestehen bezüglich Zuwendungen von Todes wegen, vor 
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allem für Bankeinlagen, öffentlich platzierte Anleihen und Portfoliobeteiligungen (dh weniger 
als 1 %). Die Steuerbasis ist der gemeine Wert des zugewendeten Vermögens abzüglich 
Schulden und Lasten zum Zeitpunkt der Vermögensübertragung. Der Steuersatz beträgt 
generell 2,5 %, in speziellen Fällen jedoch 25 %. 

Zusätzlich besteht eine Anzeigepflicht für Schenkungen von Bargeld, Kapitalforderungen, 
Anteilen an Kapitalgesellschaften und Personenvereinigungen, Betrieben, beweglichem 
körperlichen Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen. Die Anzeigepflicht 
besteht wenn der Geschenkgeber und/oder der Geschenknehmer einen Wohnsitz, den 
gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder die Geschäftsleitung im Inland haben. Nicht alle 
Schenkungen sind von der Anzeigepflicht umfasst: Im Fall von Schenkungen unter 
Angehörigen besteht ein Schwellenwert von EUR 50.000 pro Jahr; in allen anderen Fällen ist 
eine Anzeige verpflichtend, wenn der gemeine Wert des geschenkten Vermögens innerhalb 
von fünf Jahren EUR 15.000 übersteigt. Darüber hinaus sind unentgeltliche Zuwendungen an 
Stiftungen iSd Stiftungseingangssteuergesetzes wie oben beschrieben von der Anzeigepflicht 
ausgenommen. Eine vorsätzliche Verletzung der Anzeigepflicht kann zur Einhebung einer 
Strafe von bis zu 10 % des gemeinen Werts des geschenkten Vermögens führen. 

Zu beachten ist außerdem noch, dass gemäß § 27 Abs 6 Z 1 lit a EStG die Entnahme und 
das sonstige Ausscheiden aus dem Depot von Wirtschaftsgütern und Derivaten iSd § 27 
Abs 3 und 4 EStG als Veräußerung gilt. Daher kann auch die unentgeltliche Übertragung der 
Schuldverschreibungen den Anfall von Einkommensteuer auf Ebene des Übertragenden 
auslösen. In bestimmten, in § 27 Abs 6 Z 1 lit a TS 4 und 5 EStG genannten Konstellationen 
unterbleibt diese Besteuerung." 
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VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG DER ERSTE GROUP BANK AG 

Die Erste Group Bank AG, Graben 21, A-1010 Wien, Österreich, ist alleine verantwortlich 

für die in diesem Nachtrag enthaltenen Informationen.  

Die Emittentin erklärt, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um 

sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach 

richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des 

Nachtrags wahrscheinlich verändern können. 


